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Sperrfalle 10 haben sich gesenkt ; der gezogene Haken
5 wird noch von der Schaufel 9 festgehalten. Wäre
keine Ausbuchtung vorhanden, so könnte die Sperrfalle
lu sich nicht senken und würde daher beim Zurück-
gehen des Hakens 5 in die, Rast 23 einfallen und so
den Schaft 16 oben behalten. — Das Messer 9 geht
nun beim Schwingen des Antriebshebels 1 mit dem
Haken 5 wieder zurück in die Stellung von Fig. 3.
Während dieser Zeit hat sich der Musterkartenzylinder
wieder um ein Achtel gedreht, der Stift 13 ist beim
Ansatz y vorbeigegangen ; die Zwischenplatine 22 und
die Sperrfalle 10 wurden dabei, ohne Einwirkung auf
den- Haken 5 noch einmal gehoben und haben sich
darauf mitsamt dem Haken 5 wieder gesenkt. Die
Schaufel 9 kann also beim weiteren Gang der Maschine
am Haken 5 vorbeigehen, sodass der Schaft unten
bleibt. Wenn aber die Maschine rückwärts gedreht
wird, z, B. zum Zurückweben, so tritt der "Stift 13
während des toten Ganges zwischen die Schaufel 9

und den Haken 5 wieder unter den Vorsprung y der
Zwischenplatine 22, sodass also der Haken 5 in den
Bereich der Schaufel 9 gebracht und der zurückge-
kehrte Schaft in richtiger Folge wieder gehoben wird.

Wären an der Zwischenplatine 22 nicht zwei
Vorsprünge mit dazwischenliegender Ausbuchtung vor-
banden, sondern würde der Stift 13 nur auf einen

einzigen Vorsprung der Zwischenplatine oder direkt
auf einen solchen der Sperrfalle 10 wirken, so würde
vor Beginn des Vorziehens des Hakens 5 bis zu dessen

Wiedereintreten in die Ruhestellung der Stift 13 sich

um zwei Achtel Zylinderdrehung von diesem einen

Vorsprung entfernt haben, sodass es nicht möglich
wäre, dass derselbe beim Rückwärtsdrehen des Stuhles
sofort wieder die Sperrfalle und damit den Haken 5 hebt.

Soll der Schaft 16 während zweier oder mehrerer
Schussperioden in gehobener Stellung bleiben, so werden
auf den nächsten Musterkartenabschnitten weitere Stifte
hinter dem Stift 13 eingesteckt, welche bei ausgezo-
gener Schaufel die Falle 10 in die Rast 23 von 4

bringen und so den Sehaft oben halten.

Mit 6 ist der zweite Haken der Platine bezeichnet,
der auf dem Anschlage 4 aufruht, mit 8 die zweite
Schaufel.

Die Patentnehmer haben sich neben der beschrie-
benen Einrichtung auch verschiedene andere Aus-
führungsformen schützen lassen ; bei einer ist das Stück
22 in zwei Teile geteilt, bei einer anderen sind die
Vorsprünge und die Ausbuchtungen an der Falle 10
angebracht.

Schusswächter.
Von Georg Schwabe in Bielitz.

Durch die Anwendung dieses Schusswächters soll
ein zuverlässigeres Arbeiten erreicht werden als bei
den bekannten Gabelschusswächtern, die ihre Bewegung
von der Lade aus erhalten. Dieser Gabelschusswächter,
D. R.-P. Nr. 187,443, ist in der Mitte der Lade an-
geordnet, seine Bewegung wird aber vom Schlaghebel
eingeleitet, und zwar wird die Gabel gehoben, wenn
der Schützenschlag erfolgt.

Der Schlaghebel 1 (siehe die Abbildung)^trägt
einen Zapfen 2, der durch den Zug 3 mit^einem auf
der Lade 6 (am Bolzen 5 drehbar gelagerten Winkel-
hebel 4 verbunden ist. Der zweite Arm dieses" Winkel-
hebels steht durch den Zug 7 mit dem Schieber 8 in
Verbindung, auf dem im Teile 9 die Gabel 19|be-
festigt ist. Wenn der Schlaghebel nach abwärts geht,
so wird daher die Gabel 19 gehoben. Da der Zapfen

2 in die Mittelstellung der Lade fällt, so wird das

Heben und Senken der Schussgabel von der Laden-
bewegung nicht beeinflusst. Durch die Bewegung des

Schiebers 8 wird auch die mit ihm mittelst des Zuges
12 verbundene und in einer Führung 11 am Brust-
bäum befestigte Schiene soweit verschoben, dass ihre
Nase vor den am Brustbaume um den Zapfen 14
drehbaren Nasenhebel 13 gelangt. Ist nun kein Schuss

im Fache, so wird der Schieber 8 durch den Gabel-

träger an seinem Rückwärtsgange gehindert und der
Hebel 13 bewirkt durch den Stösser 15 und den
Stosshebel 16 das Abstellen des Webstuhles. Der
Hebel 16 ist auf der Welle 17 befestigt, auf der auch
der Ausrücker seinen Angriffspunkt hat. Ist ein Schuss

im Fache, so kann der Schieber 8 bei der Aufwärts-
bewegung des Schlaghebels 1 ungehindert zurückgehen
und die Schiene 10 gelangt mit dem Nasenhebel 13

nicht in Berührung.

Kettenfadenwächter.
Von Dr. Ing. D. Schatz in Zittau.

Dieser Kettenfadenwächter gehört zu jenen Appa-
raten dieser Art, bei denen Wächterplatinen auf me-
chanischem Wege die Abstellung des Webstuhles im
Falle eines Fadenbruches einleiten. Der Patentnehmer,
D. R.-P.'Nr. 188,226 beabsichtigt, durch eine eigen-
artige Bauart die Anwendung sehr dünner und leichter
Platinen zu ermöglichen. Er ordnet deshalb die Trag-
schiene b für die Wächterplatinen a um Zapfen h dreh-
bar. An den Tragschienen sind durch Arme e f die
Schienen g befestigt. Sobald eine Platine g herab-
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